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Die Corona-Pandemie: Rechtliche Regeln und Kommunikation

Karlsruhe/Freiburg. Das Ritual wirkt
so vertraut wie die abendliche Wetter-
vorhersage. In den TV-Nachrichten wird
ein Bild vom Coronavirus eingeblendet,
begleitet von Angaben zu Neuinfizierten,
der Inzidenz und der Zahl der Toten. Am
Ende heißt es meist: Die Lage ist ernst,
und sie wird noch schlimmer werden. Se-
bastian Jäckle ist überzeugt, dass diese
Art der Kommunikation, die unter ande-
rem die Impfbereitschaft ankurbeln soll,
bei den meisten Unentschlossenen und
Gegnern der Impfungen wenig bewirke.

Der Politik-Experte der Universität Frei-
burg beschäftigt sich unter anderem mit
Fragen, wie politische Entscheidungen in
der Bevölkerung ankommen. Gemeinsam
mit einem Kollegen hat Jäckle auf dem Hö-
hepunkt der dritten Corona-Welle Ende
2020 die Wahrnehmung der Virusgefahr
untersucht. Dabei fand er nach eigenen
Angaben heraus, dass die meisten Perso-
nen den pandemietypischen exponentiel-
len Infektionsverlauf nicht nachvollziehen
können. Das wiederum mindere ihrer Be-
reitschaft, die Anti-Corona-Maßnahmen
mitzutragen. Jäckle hat nun eine Idee, wie
man in der vierten Welle die Menschen
wirksamer erreicht: Den nackten Zahlen
immer einen „padägogischen Anstoß“ fol-
gen lassen, der sie auch den Mathe-Muffeln
begreiflich macht.

Die exponentielle Entwicklung, erklärt
der Wissenschaftler, sei eine Kurve, die
immer steiler wird. „Es geht darum, dass
in einem Zeitintervall immer wieder eine
Verdopplung der Corona-Fälle stattfin-

det. Je kürzer das Intervall, desto gefähr-
licher wird es.“ Klingt eigentlich einfach.
Doch als Jäckle in einem Experiment
zwei Gruppen von Studenten darum bat,
nach einem fiktiven Pandemie-Ausbruch
mit 10.000 Fällen am Tag 1 und 20.000
Fällen zwei Tage später die Infektionsla-
ge nach 15 Tagen zu beziffern, war er er-
nüchtert von dem Ergebnis: „Die Meisten
denken intuitiv linear und sagen 50.000.
Das ist aber natürlich falsch.“

Es falle den Menschen schwer einen sol-
chen Wachstumsprozess nachzuvollzie-
hen, glaubt Jäckle. Das gelte selbst für
diejenigen, die sich noch gut an die expo-
nentielle Steigerung der Fälle zu Beginn
der Pandemie erinnern. Deshalb hält der
Fachmann eine kleine Denkhilfe für not-
wendig, in Fachsprache „Nudging“ ge-
nannt. Er schlägt vor, in den Nachrichten
den aktuellen Corona-Stand in einen
zeitlichen Kontext zu setzen. „Man sollte
auf Basis einer Simulationsrechnung
zeigen, wie es in einer, zwei und drei Wo-
chen aussehen könnte“, sagt Jäckle. „Das
kann jeder verstehen. Ein besseres Ver-
ständnis steigert automatisch die Akzep-
tanz der politischen Maßnahmen. Das
sieht man in anderen Ländern, in denen
anders kommuniziert wird.“

Der Freiburger Forscher wirft der Poli-
tik generell vor, ihre Corona-Strategie
unzureichend zu erklären. „Ich kenne
nur eine einzige Simulationsvorhersage
im September des vergangenen Jahres“,
so Jäckle. „Frau Merkel hatte damals auf
Grundlage der zurückliegenden drei Mo-
nate geschätzt, wie viele Erkrankte es an
Weihnachten 2020 geben würde. Es gab
große Aufregung, am Ende war aber Mer-

kels Wert sogar zu niedrig.“ Nun werde es
schwierig, die Bevölkerung ein viertes
Mal davon zu überzeugen, wie wichtig
die Maßnahmen seien, glaubt Jäckle –
trotzdem müsse man es aber versuchen.

Nicht alle Fachleute teilen die derzeit
verbreitete Meinung, Deutschland
schlittere ungebremst und unvorbereitet
in die Welle Nummer vier. Die Kliniken
haben im Umgang mit Corona-Patienten
viele Erfahrungen gesammelt, es gibt
Pläne für Verlegungen von Patienten bei
lokalen Engpässen. Die Gesundheitsäm-
ter sind auf die Pandemie besser vorbe-
reitet. Es gibt weder einen Mangel an In-
tensivbetten noch an Impfstoffen. Die
Impflogistik steht, die Bestell- und Ab-
rechnungsprozesse für Vakzine sind
etabliert. In dieser Situation kommt es
vor allem auf die effiziente Kommunika-
tion an, um die Impfquote bis hin zur er-
hofften Herdenimmunität steigern zu
können.

Jäckle glaubt, dass die Politik zu zöger-
lich ist und widersprüchliche Signale
aussendet. „Es gibt einerseits die Aufrufe
zum Impfen, andererseits signalisieren
die Politiker aber immer wieder, dass es
nicht so schlimm sei, die epidemiologi-
sche Lage beendet werden könne und al-
les ohnehin im Frühjahr 2022 vorbei sein
werde. Damit erweckt man den Ein-
druck: Wir haben alles im Griff.“

Der Experte hält es für notwendig, auf
niederschwellige Impfangebote zu setzen.
„Ich denke an einen Impfbus vor dem Su-
permarkt: Da könnte man die Menschen
gut erreichen“, sagt Jäckle. „Wichtig ist die
konkrete, persönliche Ansprache. Dagegen
helfen Internet-Kampagnen wenig, weil

sie von den Zielgruppen nicht gesehen wer-
den.“ Eine generelle Impfpflicht hält der
Forscher nicht für zielführend, aber für be-
stimmte Berufsgruppen wäre sie wohl
durchsetzbar. Auch hier habe die Politik
Fehler gemacht: „Es wurde immer so getan,
als ginge eine Impfpflicht gar nicht. Es war
falsch, sie von Anfang an kategorisch aus-
zuschließen, während man die pandemi-
sche Lage nicht wirklich einschätzen
konnte.“

Nicht alles sei jedoch im öffentlichen
Umgang mit Corona schlecht gewesen.
Jäckle sagt, dass sich die Deutschen
glücklich schätzen können, kompetente
Experten wie Christian Drosten, Hendrik
Streeck und andere zu haben, die die Ge-
fahr kompetent beurteilen und darstellen
können. „Das Problem ist, dass bei uns
der Glaube an die Wissenschaft ein Stück
weit fehlt“, bedauert er. „Heute wird über
die Forschung die Nase gerümpft. Die Vi-
rologen sind sich zu 95 Prozent einig, es
werden aber oft die restlichen fünf Pro-
zent herausgepickt und vermeintliche
große Differenzen konstruiert.“

Er sieht es als eine große Aufgabe der
Politik und Forschung, der Bevölkerung
den richtigen Umgang mit Pandemie-
Prognosen beizubringen. „Es gibt dieses
Argument: Die Experten wissen es ja
auch nicht so genau. Das stimmt, aber
man muss den Menschen klarer machen,
dass Hochrechnungen auf Basis von Mo-
dellen erfolgen, die natürlich eine gewis-
se Unsicherheit haben“, sagt Jäckle. „Wir
können aber diese Unsicherheit gut ein-
schätzen. Das hat also nichts mit dem
vermeintlichen Blick in eine Glaskugel
zu tun.“

Niederschwellige Angebote: Für Pop-
Up-Impfungen und ähnliches macht sich
der Freiburger Kommunikationsexperte Se-
bastian Jäckle stark. Foto: M. Murat/dpa

Von unserem Redaktionsmitglied
Alexei Makartsev

Die Unbegreiflichkeit der steilen Kurve
Fehler in der Corona-Kommunikation: Freiburger Forscher will Virusgefahr anders vermitteln

Mannheim (dpa). Kurz vor dem Inkraft-
treten der Corona- Alarmstufe in Baden-
Württemberg hat das oberste Verwal-
tungsgericht im Land sowohl die Zu-
gangsregelungen für die Warn- als auch
die Alarmstufe für rechtens erklärt. Die
Testnachweispflichten und die für den
Fall der Nichtvorlage von Tests gelten-
den Zugangsregeln seien verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden, teilte der
Verwaltungsgerichtshof am Dienstag in
Mannheim mit. Ab Mittwoch gilt im Süd-
westen die Alarmstufe.

Eine Frau aus dem Ortenaukreis hatte
sich in einem Eilverfahren gegen die Co-
rona-Verordnung der Landesregierung
in der Fassung vom 20. Oktober gewandt.
Die nach eigenen Angaben weder
geimpfte noch genesene Klägerin wollte
den Stopp des Vollzugs der Vorgaben er-
reichen, soweit darin Ungeimpften der
Zutritt zu Einrichtungen oder Angebo-
ten wie Theater, Kino oder Sportveran-
staltungen nur mit einem negativen An-
tigen- oder PCR-Testnachweis gestattet
ist. Sie sehe dadurch mehrere Grund-
rechte verletzt, unter anderem das auf
allgemeine Handlungsfreiheit.

Die Mannheimer Richter folgten dem
Argument nicht. Die Erwägungen des
Landes zur Festlegung der Schwellen-
werte für das Erreichen der Warn- und
der Alarmstufe seien verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden. Sie dienten
dazu, die medizinische Versorgung im
Land abzusichern. Zudem müssten die
Interessen der geimpften und genesenen
Menschen berücksichtigt werden: Sie
sollten die von den angefochtenen Vor-
schriften erfassten Veranstaltungen, Ein-
richtungen und Angebote in einer mög-
lichst sicheren Umgebung besuchen. Das
komme nicht nur dem einzelnen selbst,
sondern auch seinen Angehörigen zugu-
te. Zudem sei die von der Antragstellerin
monierte Ungleichbehandlung von ge-
schützten und ungeimpften Menschen
hinsichtlich der Testnachweispflichten
erforderlich und verhältnismäßig.

Weg frei für
Alarmstufe

Warum gibt es immer noch so viel
Unsicherheit?

Nach fast zwei Jahren Pandemie gibt es
zwar viele Gerichtsentscheidungen. Dabei
handelt es sich aber meist um Eilentschei-
dungen, bei denen die Richter nur kurso-
risch prüfen: Wie schlimm wäre es, wenn
wir die Maßnahme jetzt fälschlicherweise
kippen? Und was bedeutet es für den Klä-
ger, wenn sie – möglicherweise unrechtmä-
ßig – noch eine Weile in Kraft bleibt? Das
Bundesverfassungsgericht hat auf diese
Weise ganz zu Beginn der Pandemie dafür
gesorgt, dass Demonstrieren wieder mög-
lich war und auch Gottesdienste unter
Auflagen stattfinden konnten. Zu vielen
wichtigen Fragen gibt es aber noch keine
abschließende Entscheidung.

Wann ist mit solchen Entscheidungen
zu rechnen?

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
hat im Oktober den Anfang gemacht und
die sehr weitgehenden Ausgangsbeschrän-
kungen in Bayern in der ersten Corona-
Welle im Hauptverfahren für unverhält-
nismäßig erklärt. Der Beschluss ist aber
noch nicht rechtskräftig, die Staatsregie-
rung hat angekündigt, Revision einzule-
gen. Im Moment warten alle auf die erste
große Entscheidung aus Karlsruhe, die bis
Ende November in Aussicht gestellt ist.
Dabei geht es um die sogenannte Bundes-
notbremse, die von den letzten Apriltagen
bis Ende Juni 2021 bundeseinheitliche
Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen,
nächtliche Ausgangsbeschränkungen und
Schulschließungen ermöglichte.

Was ist davon zu erwarten?
Der Präsident des Bundesverfassungsge-
richts, Stephan Harbarth, hat sich dazu im
ZDF-„heute journal“ geäußert: Es gehe
um „ein bestimmtes Gesetz zu einem be-
stimmten Zeitpunkt“. Das Gericht be-
gründe seine Entscheidungen aber „sehr,
sehr ausführlich“ und entwickele dabei
Maßstäbe, um die Verfassung zu konkreti-
sieren. Daraus ergäben sich üblicherweise
„Hinweise für Folgefragen, die sich stellen
werden, etwa für kommende Pandemien
oder für Maßnahmen in der gegenwärtigen
Pandemie für die kommenden Monate“.

Und in der Zwischenzeit?
Bis dahin muss die Politik sozusagen auf
Sicht fahren. Die Rechtsprofessorin Anna
Katharina Mangold von der Universität
Flensburg ist der Ansicht, dass sich „ge-
wisse Leitplanken“ trotzdem auch jetzt
markieren lassen. „Die Verfassung steht ei-
ner weiterhin maßvollen, aber eben auch
effektiven Pandemiebekämpfung keines-
wegs entgegen“, schreibt sie in einem Bei-
trag für den „Verfassungsblog“.

Welche verfassungsrechtlichen Vor-
gaben gelten generell?

Grundrechtseingriffe sind unter Bedingun-
gen möglich, jede Maßnahme muss aber –
auch in der Pandemie – verhältnismäßig
sein. Das bedeutet: geeignet, erforderlich
und angemessen. Eine wichtige Frage ist
dabei immer, ob derselbe Zweck nicht auch
mit einem „milderen Mittel“ erreicht wer-
den kann. Außerdem sind die betroffenen
Grundrechte gegeneinander abzuwägen.
Bei den Corona-Maßnahmen stehen auf der
einen Seite die Freiheitsrechte, Auf der an-
deren geht es um das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Hier hat der
Staat auch Schutzpflichten.

Warum ist das Austarieren speziell
bei Corona so schwierig?

Die Verfassungsmäßigkeit einer Maß-
nahme ist nicht in Stein gemeißelt, son-
dern hängt von der aktuellen Situation
und den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen ab. Erst gab es keinen Impfstoff, dann
schon. Dann kam die noch viel anste-
ckendere Delta-Variante. Inzwischen
weiß man, dass auch Geimpfte andere
anstecken und manchmal auch selbst
schwer erkranken können. Und: Was bei
entspannter Corona-Lage völlig unver-
hältnismäßig schien, muss es heute nicht
mehr sein. Vor diesem Hintergrund hat
die Politik auch einen weiten Einschät-
zungsspielraum.

Dürfen Ungeimpfte strikteren Be-
schränkungen unterworfen werden?

Hier scheint unter Rechtsexperten nie-
mand ein Problem zu sehen. Andershe-
rum: Als im Frühjahr mehr und mehr
Menschen geimpft waren, wurde schnell
der Ruf laut, diesen mehr Freiheiten zu
gewähren. Nur die wenig einschränken-
den Maßnahmen, die sonst schwer zu
kontrollieren wären, zum Beispiel die
Maskenpflicht in Bus und Bahn, sollten
weiter für alle gelten. Das Grundgesetz
macht auch gar nicht die Vorgabe, dass
alle immer gleich behandelt werden
müssen. Für unterschiedliche Behand-

lung muss es nur einen Sachgrund geben.
Wenn es hart auf hart kommt – wären

Einschränkungen für alle möglich?
Mangold, die im Frühjahr selbst eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen die nächtlichen
Ausgangsbeschränkungen unter der Bun-
desnotbremse verfasst hat, hält aktuell
„flächendeckende und kontaktbeschrän-
kende Maßnahmen gegenüber der gesam-
ten Bevölkerung“ für zulässig – „also ge-
genüber geimpften wie ungeimpften Per-
sonen“. Denn überfüllte Intensivstationen
bedrohten potenziell die Gesundheit aller
Menschen. Die Juristin Andrea Kießling
von der Ruhr-Uni Bochum meint dagegen:
„Einfach pauschal irgendwelche Dinge
anordnen, die dann für alle Personen un-
eingeschränkt gleich gelten, das geht nicht
mehr“, sagte sie „Zeit Online“.

Und eine Impfpflicht für alle oder
bestimmte Berufe?

Kießling hat „da keine verfassungsrechtli-
chen Bauchschmerzen“. Hinnerk Wißmann
von der Universität Münster empfiehlt in
einer aktuellen Stellungnahme für das Ge-
setzgebungsverfahren im Bundestag, die
Impfpflicht in Betracht zu ziehen, „bevor
etwa allgemeine Lockdowns für Schulen
oder Hochschulen in Betracht kommen“.

Das Abwägen als Prinzip der Justiz: Auch Grundrechtseingriffe sind in der Pandemie
möglich, müssen aber verhältnismäßig sein. Foto: Arne Dedert/dpa

Von Lockdown bis Impfpflicht
Was Rechtsexperten in der aktuellen Diskussion für möglich halten

Karlsruhe. Die dramatisch steigenden
Corona-Zahlen zwingen die Politik zum
Handeln, mal wieder. Und wieder ist da
die große Frage: Welche Maßnahme hält
vor den Gerichten stand, welche nicht?
Ein Überblick über den Stand der Dinge
aus rechtlicher Sicht gibt unsere Mitar-
beiterin Anja Semmelroch.

Fragen und 
Antworten

Berlin (dpa). Die Ampel-Fraktionen
wollen in der Corona-Krise eine 3G-Re-
gel auch bei Inlandsflügen einführen.
Das verlautete am Dienstag aus Frakti-
onskreisen. Zuerst hatten die Zeitungen
der Funke-Mediengruppe darüber be-
richtet. Das bedeutet: Ins Flugzeug käme
damit künftig nur noch, wer geimpft, ge-
nesen oder getestet ist. Zuvor war be-
kannt geworden, dass die Fraktionen von
SPD, FDP und Grünen wegen stark ge-
stiegener Corona-Zahlen eine 3G-Regel
bei Bussen und Zügen einführen wollen.

3G-Regel für
Inlandsflüge?


